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Erwachsenenschutzrecht – Änderung des ZGB 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
Der Bundesrat hat am 22. Februar 2023 das EJPD beauftragt, eine Vernehmlassung 
zum Vorentwurf zur Änderung des Zivilgesetzbuches (Erwachsenenschutz) durchzu-
führen. Die Vernehmlassungsvorlage enthält insbesondere Regelungen zu folgenden 
Bereichen:  
− Vorsorgeauftrag, insbesondere Hinterlegung bei einer vom Kanton bezeichneten 

Aufbewahrungsstelle, 
− punktuelle Erweiterung der gesetzlichen Vertretungsrechte und Stärkung der Stel-

lung der nahestehenden Personen, 
− Neuregelung der Melderechte und –pflichten im Erwachsenenschutz, 
− statistische Datenerhebungen und Statistiken. 
Die Staatskanzlei hat die Direktion der Justiz und des Innern mit der Ausarbeitung der 
Vernehmlassung des Regierungsrates beauftragt. Wir ersuchen Sie um Ihren Mitbe-
richt zur Vorlage bis zum 21. April 2023 (über die Axioma-Schnittstelle bzw. per Mail 
als Word-Datei an eva.vontobel@ji.zh.ch; eine Papierversion ist nicht erforderlich). Die 
Unterlagen zum Vorentwurf können unter folgendem Link bezogen werden: 
https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing. 
Freundliche Grüsse 

 
Jacqueline Fehr 
  

Geht an:  
− Direktionen des Regierungsrates und Staats-

kanzlei 
− Obergericht des Kantons Zürich 
− KESB-Präsidienvereinigung 
− Verband der Gemeindepräsidien des Kantons 

Zürich 
− Verein Zürcher Gemeinde- und Verwaltungs-

fachleute 
− Gemeindeamt des Kantons Zürich  
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